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Spannungsfeld Beratung

Interview mit Dorothea Mohn

Die Offenlegungspflichten bei Provi
sionen reichen nicht aus, um Interes
senskonflikte zwischen Finanzberatern 
und ihren Kunden zu vermeiden, meint 
Dorothea Mohn mit Blick auf die Erfah
rung der Verbraucherzentralen. Ihre 
Idealvorstellung wäre deshalb ein 
komplettes Verbot von Provisionen. 
Kreditinstitute würden in dieser Welt 
als Berater allenfalls noch eine geringe 
Rolle spielen. Die Gefahr, dass bei 
einem reinen Honorarberatungssys tem 
viele Verbraucher ganz auf Beratung 
verzichten, sieht sie nicht. Auch bei 
einem echten Nebeneinander beider 
Modelle wird sich ihrer Einschätzung 
zufolge bei richtiger Information ein 
Großteil der Verbraucher für die Hono
rarberatung entscheiden.  Red. 

Braucht Deutschland ein Pro
visionsverbot? 

Diese Frage ist mit einem deutlichen Ja zu 
beantworten. Das System, in dem heute 
Finanzprodukte auf Provisionsbasis ver-
kauft werden, ist absolut anfällig für Fehl- 
und Falschberatung. Ein System, in dem 
nicht die Beratung direkt, sondern der 
Verkauf indirekt über Provisionen vergütet 
wird, erzeugt einen systemimmanenten 
Anreiz, stets zu einem Produktabschluss 
zu kommen, möglichst zu einem, der at-
traktive Provisionen bringt. Ergebnisoffen 

können solche „Beratungs”- (eigentlich 
Verkaufs-)gespräche eigentlich nicht sein. 
Und das ist schädlich für die Verbraucher-
finanzen. 

Das Provisionsverbot allein wäre aber 
noch nicht der Weisheit letzter Schluss. 
Natürlich gehört dazu, auch die Beratung 
auf Honorarbasis zu regulieren und zu 
kontrollieren. Dazu zählt es sicherzustel-
len, dass die Berater ausreichend qualifi-
ziert sind, dass Nettoprodukte am Markt 
verfügbar sind, dass Honorarberater einer 
aufsichtlichen Kontrolle unterstellt sind und 
dass Mischformen aus Finanzberatung auf 

Honorar- und Provisionsbasis verboten 
sind. 

Sind die Interessenskonflikte 
denn wirklich so stark? Auch 

eine Bank, die vom Produktgeber Provi
sionen erhält, hat doch ein Interesse da
ran, den Kunden gut zu beraten, damit er 
langfristig zufrieden ist und die Kunden
beziehung erhalten bleibt ...

Wenn dieses stereotype angeführte Argu-
ment der Banken stimmen würde, dann 
dürfte es nicht diese vielen Fälle von 
Falsch- und Fehlberatung geben, die im-
mer wieder durch verdeckte Tests belegt 
werden. Die Erfahrungen, die wir in un-
serer Verbraucherberatung machen, bestä-
tigen dieses Bild. 

Legten die Kreditinstitute tatsächlich so 
viel Wert auf Kundenbindung, müsste sich 
das auch in einer dauerhaften Kunden-
Berater-Beziehung niederschlagen. Das 
Gegenteil scheint hier aber vielfältig ge-
lebte Praxis zu sein: Viele Verbraucher 
berichten, dass die Berater permanent 
wechseln. 

Eine weitere Beobachtung ist, dass insbe-
sondere ältere, vermögende Verbraucher 
regelmäßig aktiv angesprochen werden, 
um sie zu Depotumschichtungen zu mo-
tivieren – dies mit dem Argument, man 
habe hier noch was Besseres für sie. Den 
Banken zufolge hat man diese Praxis, 
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„Wir brauchen  
ein Provisionsverbot” 
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regelmäßig für Depotumschichtungen zu 
sorgen, mittlerweile abgestellt. Das habe 
es früher gegeben, sei heute aber keine 
gängige Praxis mehr. Unsere Beobach-
tung lässt hieran zweifeln. Auch heute 
noch ist das ein Thema. Und so erzeugt 
man sicherlich eine enge Kundenbindung, 
nur wer profitiert von dieser? Der Kunde 
sicherlich nicht, wenn er immer wieder 
neue Produkte kauft und dafür ande-
re verkauft, sich dadurch an 
der Grundstruktur seines 
Depots im Kern aber 
gar nichts ändert. Sol-
che Produktwechsel 
sind völlig überflüssig. 
Denn sie bringen eine 
renditezehrende Kurzfristigkeit 
in die vorgesehene langfristige Anla-
gestrategie der Kunden.

Wird so etwas durch die Ho
norarberatung vermieden? 

Auch der Honorarberater kann doch ähn
liche Strategien verfolgen, um erneut 
Gelegenheit zu einem entgeltpflichtigen 
Beratungsgespräch zu erhalten? Der ren
ditezehrende Effekt wäre dann doch der
selbe ...

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
es auch bei der Honorarberatung Interes-
senskonflikte gibt. Nur hat der Kunde eine 
deutlich bessere Kontrolle über diese Pro-
zesse, wenn er die Beratungsleistung di-
rekt bezahlt. Bei dem provisionsbasierten 
Modell wird ihm erzählt, es gebe ein bes-
seres Produkt, mit dem er noch besser 
aufgestellt wäre, die damit verbundenen 
Provisionszahlungen werden 
aber verschleiert. Die 
kommen so gut wie 
nie in Euro und Cent 
auf den Tisch. Dem-
gegenüber würde der 
Kunde in der Honorarbe-
ratung klar merken: Wenn ich 
mich auf die Beratung zur Depotum-
schichtung einlasse, kostet mich das so-
undsoviel Euro. Damit ist der Kunde an-
ders für die Frage sensibilisiert, ob er 

diese Depotveränderung wirklich braucht. 
Er geht kritischer an die Sache heran, als 
wenn er gar nicht merkt, was ihn eine 
Transaktion kostet.

Viele Kunden würden sich 
dann vermutlich an dieser 

Stelle gar nicht erst auf die Beratung ein
lassen, weil die Beratung ja 

bezahlt werden muss, 
ganz gleich, ob das 

Angebot den Kun
den letztlich über
zeugt oder nicht. 
Wäre das nicht  

kontraproduktiv? Es 
könnten ja auch mal 

wirklich sinnvolle Empfehlungen 
dabei sein.

Der Berater müsste eben wirklich überzeu-
gende Argumente dafür bringen, warum 
die einst vereinbarte und langfristig aus-
gerichtete Anlage angepasst werden muss 
und warum man die damit verbundenen 
Kosten in Kauf nehmen sollte. Häu-
fig fehlt es hier an den wirklich 
guten Argumenten.

Auch bei Provisi
onen gibt es heu

te schon die Offenlegungspflicht. 
Was bringt die – und was bringt sie 
nicht? 

Die Banken haben ein originäres Interesse 
daran, nicht in Euro und Cent offenzule-

gen, wie viel an Provisionen fließt. 
Dies schildern uns Ver-

braucher und wird 
durch verschie-
dene Untersu-
chungen belegt. 

Die Banken win-
den sich an dieser 

Stelle und zeigen deutliche 
Ausweichreaktionen. So werden plötzlich 
– nach Aussagen einiger Banken – sogar 
Investmentfonds nicht mehr als Kommis-
sions-, sondern als Festpreisgeschäft ver-

kauft was gleichzeitig die fehlende Pflicht 
zu Offenlegung bedeutet. Denn im Wege 
eines Festpreisgeschäftes werden Margen 
statt Provisionen generiert, die dann nicht 
offengelegt werden müssen. 

Wenn Provisionen offengelegt werden, 
dann meist in einer Weise, die dem Ver-
braucher nicht weiterhilft, nämlich in Pro-
zent, teilweise sogar nur in Prozentspan-
nen. Der Verbraucher ist es jedoch ge-
wohnt, in Euro und Cent zu denken. Eine 
solche Angabe braucht er, und nur in den 
seltensten Fällen bekommt er sie. 

Würde es dann nicht reichen, 
den Ausweis in EuroBeträgen 

entsprechend gesetzlich vorzugeben? 

Wenn der Verbraucher ein klares Preis-
schild bekommt, was jeder Produktab-
schluss und jede Depotumschichtung in 
Euro und Cent kostet, wäre das schon 
eine deutliche Verbesserung gegenüber 

dem Status quo. Dann 
müsste man aller-

dings alle Aus-
weichmög-
l ichke i ten 
mit einbe-
ziehen. Es 

dürfte also 
keinen Unter-

schied mehr zwischen 
Festpreis- und Kommissionsgeschäft ge-
ben und keinen Unterschied zwischen 
Banken und freien Finanzvermittlern. 

Aber auch mit einer tatsächlichen Trans-
parenz über die Kosten im Provisions-
vertrieb halte ich es für den richtigen  
und verbraucheradäquaten Weg, die 
Dienstleis tung „Beratung” direkt vergüten 
zu lassen und den Anreiz, damit verbun-
den auch Produkte loswerden zu müssen, 
davon zu entkoppeln.

Als Minimalkonsens sollte dem Verbrau-
cher zumindest eine reelle Wahl zwischen 
Provisions- und Honorarberatung geboten 
werden.

„Auch heute noch 
ist Kundenansprache  

zu Depotumschichtungen  
ein Thema.”

„Bei den  
Offenlegungspflichten zeigen 

die Banken deutliche  
Ausweichreaktionen.”

„Als Minimum sollte 
dem Verbraucher die Wahl 

zwischen Provisions  
und Honorarberatung  

geboten werden.”
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Das wäre jedoch aus Ihrer 
Sicht nicht ausreichend? 

Ein komplettes Verbot von Provisionen in 
der Finanzberatung wäre aus meiner Sicht 
die richtige Antwort auf das Problem von 
Falsch- und Fehlberatungen. Ich verglei-
che das mit dem Gesundheitswesen: Man 
stelle sich vor, der Arzt würde nicht nur die 
Diagnose stellen, sondern zugleich über 
Provisionen an den Medikamenten verdie-
nen, die er verschreibt. Wir können uns 
leicht vorstellen, dass in 
einem solchen System 
der Anreiz hoch wä-
re, möglichst viele 
Medikamente und 
möglichst teure zu 
verschreiben. 

So zeigt es sich leider bei den sogenann-
ten Individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL), dass es Anreize gibt, bestimmte 
Untersuchungen zu empfehlen, bei denen 
die Patienten im Nachhinein Zweifel an der 
Notwendigkeit haben. Auch hier sind Fehl-
entwicklungen erkennbar. Man muss dafür 
sorgen, systemimmanente Interessenkon-
flikte abzubauen. Deshalb müssen Provi-
sionen komplett abgeschafft werden. 

Gibt es genug Nettoprodukte 
am Markt? Und wozu braucht 

man die? Kann der Honorarberater dem 
Kunden nicht auch alle Provisionen gut
schreiben? Oder fehlt es dann wieder an 
Transparenz?

Eine ausreichende Auswahl lupenreiner 
Nettoprodukte fehlt am Markt. Nettopro-
dukte sind erforderlich, um sicherzustel-
len, dass der Kunde nicht doppelt zahlt, 
zum einen das Beratungshonorar und 
zum anderen nochmal die Provision. 

Provisionsauskehrungen sind denkbar, 
machen aber den Prozess für Verbraucher 
komplizierter. Auch sind wir bei der Provi-
sionsauskehrung auf Missbrauchsfälle 
gestoßen, wo mit besonders hohen Rück-
zahlungen geworben und gelockt wurde 

und die Verbracher damit dann doch wie-
der im hochprovisionierten und für sie 
schlechten Produkt gelandet sind. Mit 
diesen hohen Rückzahlungen konnten 
dann besonders hohe Honorare durchge-
setzt werden.

Studien zum Thema Honorar
beratung legen meist den 

Schluss nahe, dass die Akzeptanz dieses 
Modells beim Verbraucher stark gegen 

Null geht. Würde das nicht 
dazu führen, dass viele 

Kunden (und vielleicht 
gerade diejenigen, 
die eine Beratung 

dringend bräuchten), 
auf Beratung verzichten 

würden, wenn sie nur noch 
gegen Honorar angeboten würde? 

Die Studien zur Akzeptanz und Zahlungs-
bereitschaft für eine Honorarberatung 
kommen je nach Auftraggeber zu höchst 
unterschiedlichen Antworten. Diesem Ar-
gument stehe ich daher gelassen gegen-
über. Ein Problem, dass sich viele Men-
schen dann nicht mehr beraten lassen, 
sehe ich nicht. 

Würde bei einem Nebeneinan
der beider Modelle nicht die 

Mehrheit der Kunden doch beim Provi
sionsmodell bleiben? 

Ich bin davon überzeugt, dass viele Ver-
braucher bereit wären, für 
eine Beratung gegen 
Honorar zu zah-
len, wenn ihnen 
klar wäre, wel-
che Probleme es 
in der Provisions-
beratung gibt und wie 
viel sie dort faktisch zahlen.

Was ist mit denen, die sich 
nicht so intensiv damit aus

einandersetzen? 

Flankierend muss es eine tatsächliche  
Offenlegung der Provisionen im provisi-
onsbasierten Geschäft geben. Von der 
gesetzlichen Regulierung her ist das zwar 
grundsätzlich schon vorgegeben. Es wird 
in der Praxis aber noch nicht so übersetzt, 
dass der Verbraucher wirklich die Antwort 
bekommt, die er braucht. Davon sind wir 
noch weit entfernt. 

Kreditinstitute warnen bei ei
ner verpflichtenden Honorar

beratung vor einem deutlich einge
schränkten Beratungsangebot. Wäre das 
im Sinne der Verbraucherschützer? 

Um im Vergleich mit dem Gesundheits-
markt zu bleiben, sähe ich die Banken in 
einem System, in dem Provisionen in der 
Beratung verboten wäre, in der Rolle der 
Apotheke, die die Produkte verkauft, ohne 
dazu eine individuelle Beratungsempfeh-
lung anzubieten. Daneben würde sich, 
davon bin ich überzeugt, ein Markt für 
Finanzberatung entwickeln.

Würde bei einer kompletten 
Umstellung auf Honorarbera

tung ein Wettbewerb um die billigste 
Beratung drohen – zulasten der Qualität? 

Natürlich ist ein Preis-Leistungswettbewerb 
um gute Anbieter von Finanzberatung zu 
unterstützen. 

Gute Chancen sehe ich vor allem in einem 
Wettbewerb um gute Produkte. 

Denn eine lupenreine Ho-
norarberatung muss 

bei der Produktaus-
wahl allein nach 
Maßgabe der Quali-

tät entscheiden. Die 
Produkt anbieter hätten 

also einen erhöhten Druck, sich 
durch hohe Produktqualität am Markt 
durchsetzen zu müssen. In einen Sys-
tem, das ohne Provisionen auskommt, 
müsste die Produktqualität also erheblich 
zunehmen.

„Ein Problem, dass  
sich viele Menschen nicht  

mehr beraten lassen,  
sehe ich nicht.”

„In einem System, das 
ohne Provisionen auskommt, 
müsste die Produktqualität  

erheblich zunehmen.”
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Wie würden Sie sich Honorar
modelle vorstellen, die beim 

Kunden auf Akzeptanz stoßen? 

Die ideale Lösung wäre aus meiner  
Sicht ein Beratungshonorar auf Stun- 
denbasis. Vor einer jeden Beratung müss-
te abgesprochen werden, worum es gehen 
soll und wie hoch der ungefähre  
Beratungsaufwand sein 
wird. Der Kunde sollte 
also einer Art Kos-
tenvoranschlag – 
ähnlich wie in der 
Kfz-Werkstatt – er-
halten. Bei größeren 
Vermögen wird die Be-
ratung vermutlich automa-
tisch komplexer und damit teurer.
Heute arbeiten einige Honorarberater mit 
einem Prozentsatz auf das zu beratende 
Vermögen. Das ist sicher eine Ge-
schmacksfrage und sollte man im Zwei-
felsfall dem Wettbewerb überlassen. 

Ist eine Beratung auf Stunden
basis, bei der der Kunde im

mer die Uhr als Taxameter im Blick hat, 
nicht der Beratungsqualität abträglich? 

Gegenüber dem Status quo kann sich die 
Situation eigentlich nicht verschlechtern. 
Denn der Zeiteinsatz in der Beratung durch 
Banken und Sparkassen ist heute schon 
sehr eng getrimmt – und zwar heute nicht 
vom Verbraucher aus, sondern von den 
Banken aus. Nach unseren Erhebun- 
gen dauern „Beratungen” in Banken heu-
te meistens nicht länger als eine Drei-
viertelstunde.

Ich bin davon überzeugt, dass in einer 
Dreiviertelstunde keine umfassende Be-
ratung durchgeführt werden kann. Und  
ich stelle mir vor, dass eine honorar-
basierte Beratung entsprechend länger 
dauert, um umfassend auf die finanzielle 
Situation und auf finanzielle Ziele einge-
hen zu können. Dass eine vernünftige 
Beratung so ablaufen muss, muss im 
Vorgespräch geklärt und bepreist werden. 

Und ich bin optimistisch: Der Preis wird 
trotzdem unter dem liegen, was der Kun-
de heute in der provisionsbasierten Bera-
tung zahlt. 

Um noch einmal das Beispiel 
aus dem Gesundheitswesen 

zu bemühen: Wäre es nicht auch denk
bar, dass der Berater (analog 

zu den nicht zwingen nöti 
gen IGeLLeistungen) 
versucht, die Beratung 
mehr als unbedingt nö
tig auszudehnen, um 

Zeit und damit Honorar 
zu schinden? Kann der 

Kunde im Vorgespräch immer 
identifizieren, ob der vom Berater vorge
schlagene FinanzCheck wirklich nötig ist?

Der Honorarberater sollte seine Beratungs-
grundsätze transparent machen und dar-
legen, welchen Zeiteinsatz und welches 
Honorar er dafür veranschlagt. Die Leis-

„Der Preis wird 
unter dem liegen, was  
der Kunde heute in der  

provisionsbasierten  
Beratung zahlt.

tungs- und Kostenvoranschläge könnten 
dann vorab verglichen werden.

Was halten Sie von den Plä
nen der EU zum Thema? 

Die EU-Pläne werden derzeit noch verhan-
delt. Die Kommission hat ein Verbot von 
Provisionen im Falle einer unabhängigen 
Finanzberatung vorgeschlagen. Gut daran 
ist, dass die Kommission damit eindeutig 
das Problem in der Finanzberatung iden-
tifiziert und auf den Punkt gebracht hat. 
Schlecht daran ist allerdings, dass man 
nur bereit ist, einen kleinen Marktaus-
schnitt zu regulieren. Das ist zu wenig, 
aber bezogen auf Deutschland immer 
noch eine Verbesserung. Großbritannien 
und die Niederlande sind an dieser Stelle 
deutlich mutiger und gehen den Weg eines 
vollständigen Verbotes von Provi sionen in 
der Finanzberatung. Im Übrigen wird die-
ser Weg mittlerweile sogar von der Indus-
trie unterstützt. 




